
 1. Ergänzung zum Rahmenbetriebsplan Anlage 20/3 

Mitteldeutsche Baustoffe GmbH Hartsteintagebau NIEMBERG/BRACHSTEDT 

 

Antrag auf Erteilung der naturschutzrechtlichen 

 Eingriffsgenehmigung für das Vorhaben 

Hartsteintagebau N i e m b e r g  / B r a c h s t e d t  

 

 

Antragstellerin:  Mitteldeutsche Baustoffe GmbH 

    Köthener Straße 13 

    06193 Sennewitz 

 

Hiermit wird die Erteilung einer naturschutzrechtlichen Eingriffsgenehmigung nach § 17 

Bundes-Naturschutzgesetz i. V. m. § 10 Naturschutzgesetz des Landes Sachsen-Anhalt 

beantragt. Einzelheiten zu dem Vorhaben enthält die 1. Ergänzung zum Rahmenbetriebsplan 

aus dem Jahr 2023 insbesondere in: 

• der Umweltverträglichkeitsstudie (Anlage 5) sowie 

• dem Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 18). 

 

Vorhabensbeschreibung 

Die Mitteldeutsche Baustoffe GmbH (MDB) ist Inhaberin der Bergbauberechtigungen am 

Bergwerksfeld Niemberg/Brachstedt (Nr. III-A-g-88/90/236) sowie am Bewilligungsfeld 

Wurp/Brachstedt (Nr. II-B-g-148/96-4438). Diese Bergbauberechtigungen gelten für den 

bergfreien Bodenschatz Gesteine zur Herstellung von Schotter und Splitt. Das Gesamtvorhaben 

wird nachfolgend als Hartsteintagebau Niemberg/Brachstedt bezeichnet. 

 

Der Unternehmer plant innerhalb der Fläche dieser Bergbauberechtigungen den Aufschluss 

eines Tagebaus. Die Rohstoffe sollen gewonnen, in entsprechenden Einrichtungen aufbereitet 

und für die Versorgung des örtlichen Marktes mit Baurohstoffen zur Verfügung gestellt werden. 

Die Lagerstätte Niemberg/Brachstedt ist Anschlusslagerstätte für die vor der Erschöpfung 

stehenden Lagerstätten Schwerz und Petersberg des Unternehmers. 

 

Der Planungsraum liegt innerhalb der Gemarkungen Niemberg, Brachstedt und Oppin im 

Saalekreis. Die Vorhabensfläche umfasst ca. 70 ha, so dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung 

erforderlich ist und gemäß § 52 Abs. 2a Bundesberggesetz (BBergG) ein Rahmenbetriebsplan 

aufzustellen ist. Für dessen Zulassung ist ein bergrechtliches Planfeststellungsverfahren mit 

integrierter Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen. Das Vorhaben stellt nach § 14 

BNatSchG einen Eingriff in Natur und Landschaft dar: "Eingriffe in Natur und Landschaft im 

Sinne des Gesetzes sind Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von Grundflächen oder 

Veränderungen des mit der belebten Bodenschicht in Verbindung stehenden 

Grundwasserspiegels, die die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts oder das 

Landschaftsbild erheblich beeinträchtigen können." Zudem sind ein Artenschutzfachbeitrag 

und eine FFH-Verträglichkeitsstudie vorzulegen. Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens 




